
Die Verwaltung wird beauftragt, im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
kalendervierteljährlich über den Stand der noch nicht abgeschlossenen Investions- und 
Reparaturarbeiten zu berichten. Hierbei hat eine Unterrichtung nur ab Kosten für die 
Gemeinde in Höhe von 5.000 € zu erfolgen. 
 


